[bookmark: bmDepartement][image: ]Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt
[bookmark: Adresse10PAText3][bookmark: bmAmt]Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde



Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt



Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Merkblatt
Verfassen des persönlichen Rechenschaftsberichtes


Worte sind sehr wirkmächtig und bei Beistandschaften werden sie lange Zeit archiviert. Sie sind zudem potenziell vielen Augen ausgesetzt, die die Klient*innen nur durch Ihren Bericht «kennenlernen». Aus diesen Gründen ist eine besondere Sorgfalt in Wortwahl und Inhalten ganz zentral. 
Der persönliche Bericht (als Teil des Gesamtberichtes inkl. Abrechnung), muss folgende Zwecke erfüllen:
· eine Standortbestimmung über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse geben (auch als Qualitätssicherungsinstrument für die Beistandsperson selbst, die beim Schreiben ihr Mandat reflektiert).
· die Kontrolle und Aufsicht über die Tätigkeit der Beistandsperson ermöglichen (dies ist der Auftrag der KESB).
· die Überprüfung der Massnahme auf Zweckmässigkeit und Notwendigkeit ermöglichen.

Tipp: Bevor Sie sich an die Arbeit machen; vergegenwärtigen Sie sich Ihre Aufgaben gemäss dem aktuellen Auftrag der KESB.
Der persönliche Rechenschaftsbericht soll eine sprachlich konzentrierte Zusammenfassung über Ihre Tätigkeit als Beistandsperson und über die wichtigen Vorkommnisse während der beschriebenen Berichtsperiode geben. Der Bericht muss nicht unbedingt lange ausfallen. Der Stil sollte bewusst sachlich gehalten sein. Negative Beurteilungen der Klient*innen oder deren Umfeld sollen vermieden werden. Unterlassen Sie wegen dem besonderen Vertrauensverhältnis unbedingt Ausführungen über sehr persönliche Themen, die Ihnen anvertraut wurden, oder in die Sie auf Grund Ihres Mandates Einblick erhalten haben, die Drittpersonen jedoch nichts angehen. An Stelle von festen Zuschreibungen zu Person und Verhalten könnten Sie Satzteile benutzen wie: Aus meiner Sicht……, ich vermute……., möglicherweise…... .
Wenn Sie beim Dienst Finanzen und Revisorat zusätzlichen Stundenaufwand angemeldet haben (z.B. für Haushaltsauflösung), legen Sie den Umfang Ihres Zusatzaufwandes im Bericht dar.

Tipp: Experimentieren Sie mit folgenden Überlegungen: 
· In welcher Art würde ich mir wünschen, dass über mich geschrieben wird von einer Drittperson, die für mich ein Mandat führt? Würde ich den von mir gewählte Wortlaut und Detailgrad als respektvoll und empathisch empfinden (oder fühlte ich mich z.B. eher blossgestellt und-/ oder verurteilt)?
· Wie und was würde die betroffene Person denken und empfinden, wenn sie meinen Bericht liest?
· Wie stehe ich dazu, dass eine Persönlichkeit und ihr Verhalten nie nur aus Schwierigkeiten und Unfähigkeiten besteht, sondern auch aus Ressourcen und Fähigkeiten?
· Was würden Personen, die den Schlussbericht oder Akteneinsicht erhalten (z.B. Erb*innen, Anwält*innen) denken, wenn sie meinen Bericht lesen?

Wichtig: Seien Sie sich bewusst – Schlussberichte per Todestag werden von Gesetzes wegen immer an alle Erb*innen versandt.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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